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Einführung

Im Sommer dieses Jahres wurde zusätzlich zu dem üblichen Update im Mai und dem stichtags-
bezogenen Update im November ein technisches Update auf die Version AutiSta 12.8 ausgelie-
fert. Es war erforderlich geworden, um unabhängig von den umfangreichen fachlichen Anforde-
rungen den sicheren Betrieb des Fachverfahrens in den Referenzumgebungen der 
Rechenzentren zu gewährleisten.

Das Update zum 1. November erhält nun die Versionsnummer AutiSta 13.0. Es musste, wie die 
vorangegangenen, unter zu hohem Zeitdruck entwickelt werden, auch um einige der Abstriche 
an Vollständigkeit und Qualität der beiden letzten Updates auszugleichen. Dazu gehört die 
Übernahme der häufigsten Fallkonstellation zum SBGG in den umbenannten Bereich BR und 
dazu gehört auch der Versuch, so viel Klarheit wie möglich in die Bearbeitung der neuen 
Namenserklärungen in den Bereichen BN und BT zu bringen. Und da die Bearbeitung im Formu-
larserver dazu führt, dass die Vorgänge im Suchverzeichnis und in der Auswertung fehlen, wird, 
zunächst nur im Bereich BT, eine Nacherfassung für das Suchverzeichnis angeboten.

Realisiert wurde nun auch die letzte Stufe des Datenabrufs nach dem Onlinezugangsgesetz, 
durch den dem Bürger im Verkehr mit dem Standesamt die Pflicht zur Vorlage seiner Personen-
standsurkunden erlassen und die Beschaffung der Nachweise dem Standesamt übertragen 
wird.

Die Umstellung vom Datenabruf Stufe 2 (automatische Suche beim registerführenden Standes-
amt und automatische Antwort in den Posteingang des Absenders) auf die Stufe 3, die eine syn-
chrone automatische Antwort vorsieht, wirkt sich allerdings nicht nur auf die Vorgangsbearbei-
tung aus. Besonders an die technische Basis werden ganz neue Anforderungen gestellt als 
bisher mit den Stufen 1 und 2.

Um den neuen Bearbeitungsprozessen gerecht zu werden, wurde auch die Vorgangsbearbeitung 
hinsichtlich der Dokumentation der Nachweise in allen relevanten Bereichen angepasst. Die 
Anleitungen zeigen, wie jeweils vorzugehen ist.

Da die Testinstallation des Verlags die Wirklichkeit in den Standesämtern nur ansatzweise nach-
stellen kann, werden in den beschriebenen Beispielen alle Daten aus den ›eigenen‹ Einträgen 
abgerufen – wir wiederholen aus diesem Anlass den Dank an das Standesamt Mitte in Frankfurt 
am Main, in seinem Namen auftreten zu dürfen.
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1.	 Datenabruf Stufe 3 bei der Eheschließung

Im Bereich der Anmeldung der Eheschließung ist die Ehefähigkeit der beiden Eheschließenden 
festzustellen.

Dazu mussten die Eheschließenden bisher personenstandsrechtliche Nachweise über ihre 
Geburt vorlegen und damit nachweisen, dass das Eheverbot der Verwandtschaft nicht auf sie 
zutrifft, ebenso wenig das Eheverbot der Doppelehe und der bestehenden Lebenspartnerschaft.

Auch wenn heute viele Eheschließende noch Urkunden vorlegen, bedeutet der Datenabruf eine 
nicht unerhebliche Vereinfachung und Reduzierung des Aufwands im Standesamt, wenn auf in 
Deutschland beurkundete Personenstandsfälle zugegriffen werden kann.

1.1.	 EA – Anmeldung der Eheschließung

Abb. 1

Im Bereich EA kann der Datenabruf die Vorlage der Geburtsurkunde ersetzen, die immer erfor-
derlich ist, und die Vorlage der Eheurkunde, wenn die Auflösung einer Vorehe nachzuweisen ist.

Das Vorgehen wird am Beispiel des geschiedenen Hans Schuberth und der verwitweten Marie 
Hauber gezeigt, die beide in erster Ehe in Frankfurt geheiratet hatten.
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Abb. 2

In diesem Beispiel melden die Eheschließenden ihre Eheschließung mündlich beim Standesamt 
an.

Der Eheschließende weist sich durch seinen Personalausweis aus.

Abb. 3

Da der Eheschließende keine Geburtsurkunde vorlegt, ruft der Standesbeamte die Geburtsdaten 
beim registerführenden Standesamt mit der XPS-Nachricht 018010 ab.

Der Zweck des Abrufs wird in der Revision der Abfragen im Registerverfahren gespeichert. Für 
das Feld steht eine Codetabelle zur Verfügung.

Das Geburtsstandesamt und dessen Behördennummer werden über die AutiSta Ortsbuch Inte
gration ermittelt. Mit der Funktion Datenabruf wird das PDF der Nachricht aufgerufen.
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Abb. 4

Mit der Vorschau auf das PDF können die Angaben noch einmal kontrolliert werden.

Von hier aus wird die Nachricht mit dem Befehl senden an das Geburtsstandesamt geschickt. 
Dabei durchläuft die Nachricht einen weiten und komplizierten Weg (siehe 2. Exkurs).
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Abb. 5

Ob und wie schnell die Antwortnachricht 018011 zurückkommt, hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab (siehe 2.1. Exkurs), aber auch davon, ob es den Eintrag beim Empfänger überhaupt gibt, 
ob es ihn elektronisch gibt und ob keine Merkmale, wie zum Beispiel ein Sperrvermerk, die 
Übermittlung verhindern.

Weichen einzelne Angaben des Eintrags von der Anfrage ab, wird mit der Antwort darauf hinge-
wiesen.

Mit der Funktion übernehmen werden die Daten in die entsprechenden Maskenfelder des Vor-
gangs übernommen.
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Abb. 6

Automatisch übernommen werden die Registrierungsdaten des Geburtseintrags, auf die im 
Eheeintrag hingewiesen wird, und die Nachricht 018011 als Nachweis der Geburt.

Von der Anfrage abweichende Daten, zum Beispiel ein anderer Vorname, sind derzeit noch 
manuell auf der jeweiligen Maske zu ändern.

Mit der Funktion Mitteilung kann die Nachricht aber jederzeit zur Kontrolle eingesehen werden.

Abb. 7

Der Eheschließende ist geschieden, die wirksame Auflösung der Ehe ist nachzuweisen.
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Abb. 8

Wird der Eintrag der Vorehe im Inland geführt und legt der Eheschließende keine Eheurkunde 
mit dem Vermerk über deren Auflösung vor, ist sie am einfachsten mit Hilfe des Datenabrufs 
nachzuweisen.

Wird der Eheeintrag im eigenen Standesamt geführt, wie in diesem Beispiel, ist die Einsicht 
über das Suchverzeichnis vielleicht der noch schnellere und auch günstigere Weg.


